
Gemeindevorstand Gemeinderat

 

Verfahrensablauf  Quartierplanung

Grundbuchamt VG / BGGemeindeBeteiligte / Betroffene / 
Interessierte

Gibt die Absicht zur Einleitung 

einer Quartierplanung (Zweck, 

Landumlegung, Grenzbereinigung) 

im amtlichen Publikationsorgan 

bekannt und orientiert die 

Betroffenen

Art. 16/1 KRVO

Legt den QP- Einleitungsplan 

während 30 Tagen auf Art. 16/1 

KRVO

Wiederholt die öffentliche 

Auflage, wenn das Quartier-

plangebiet auf Grund der 

Einsprachen geändert wird, 

oder gibt den direkt 

Betroffenenen Gelegenheit 

zur Einsprache innert 30 

Tagen

Art. 16/3 KRVO

Erlässt den Einleitungsbeschluss 

und eröffnet diesen den 

Beteiligten und allfälligen 

Einsprechern

Art. 16/4 KRVO

Reichen Einsprache ein 

gegen die Einleitung des 

QP und / oder die 

Abgrenzung des QP-

Perimeters

Art. 16/2 KRVO

Erhalten Gelegenheit zur 

Mitwirkung 

Art. 17/1 KRVO

Reichen Einsprache 

gegen die Ausgestal-

tung des QP ein

Art. 18/3 KRVO

Gibt die Absicht zur Einleitung 

einer Quartierplanung (Zweck, 

Landumlegung, Grenzbereinigung) 

im amtlichen Publikationsorgan 

bekannt und orientiert die 

Betroffenen

Art. 16/1 KRVO

Legt den QP- Einleitungsplan 

während 30 Tagen auf Art. 16/1 

KRVO

Wiederholt die öffentliche 

Auflage, wenn das Quartier-

plangebiet auf Grund der 

Einsprachen geändert wird, 

oder gibt den direkt 

Betroffenenen Gelegenheit 

zur Einsprache innert 30 

Tagen

Art. 16/3 KRVO

Erlässt den Einleitungsbeschluss 

und eröffnet diesen den 

Beteiligten und allfälligen 

Einsprechern

Art. 16/4 KRVO

Bearbeitet den Quartierplan mit 

Hilfe von Fachberatern, 

entsprechend den gestellten 

Anforderungen und unter 

Berücksichtigung der öffentlichen 

Interessen

Art. 17/1 KRVO

Art. 17/2 KRVO

Orientiert die Betroffenen vor der 

Auflage des Quartierplans 

schriftlich

Art. 18/2 KRVO

Legt den QP-Entwurf während 30 

Tagen auf (Art. 18/1 KRVO) und 

gibt die Auflage im amtlichen 

Publikationsorgan bekannt (Art. 

18/2 KRVO)

Erlässt den Quartierplan und 

entscheidet über die 

eingegangenen Einsprachen

Reichen Einsprache ein 

gegen die Einleitung des 

QP und / oder die 

Abgrenzung des QP-

Perimeters

Art. 16/2 KRVO

Nimmt die formelle Prüfung des 

QP-Entwurfes vor

Art. 17/2 KRVO

Wiederholt die öffentliche 

Auflage, wenn das Quartier-

plangebiet auf Grund der 

Einsprachen geändert wird, 

oder gibt den direkt 

Betroffenenen Gelegenheit 

zur Einsprache innert 30 

Tagen

Art. 18/4 KRVO

Erlässt den Quartierplan 

und entscheidet über die 

eingegangenen Einspra-

chen, sofern der 

Gemeinderat dafür 

zuständig ist

Erhalten Gelegenheit zur 

Mitwirkung 

Art. 17/1 KRVO

Reichen Einsprache 

gegen die Ausgestal-

tung des QP ein

Art. 18/3 KRVO

Gibt die Absicht zur Einleitung 

einer Quartierplanung (Zweck, 

Landumlegung, Grenzbereinigung) 

im amtlichen Publikationsorgan 

bekannt und orientiert die 

Betroffenen

Art. 16/1 KRVO

Legt den QP- Einleitungsplan 

während 30 Tagen auf Art. 16/1 

KRVO

Wiederholt die öffentliche 

Auflage, wenn das Quartier-

plangebiet auf Grund der 

Einsprachen geändert wird, 

oder gibt den direkt 

Betroffenenen Gelegenheit 

zur Einsprache innert 30 

Tagen

Art. 16/3 KRVO

Erlässt den Einleitungsbeschluss 

und eröffnet diesen den 

Beteiligten und allfälligen 

Einsprechern

Art. 16/4 KRVO

Bearbeitet den Quartierplan mit 

Hilfe von Fachberatern, 

entsprechend den gestellten 

Anforderungen und unter 

Berücksichtigung der öffentlichen 

Interessen

Art. 17/1 KRVO

Art. 17/2 KRVO

Orientiert die Betroffenen vor der 

Auflage des Quartierplans 

schriftlich

Art. 18/2 KRVO

Legt den QP-Entwurf während 30 

Tagen auf (Art. 18/1 KRVO) und 

gibt die Auflage im amtlichen 

Publikationsorgan bekannt (Art. 

18/2 KRVO)

Erlässt den Quartierplan und 

entscheidet über die 

eingegangenen Einsprachen

Art. 19/1 KRVO

Eröffnet den Erlass des QP den 

Beteiligten und den Einsprechern 

schriftlich

Art. 19/2 KRVO

Lässt den QP im Grundbuch 

anmerken

Art. 19/3 KRVO

Wartet die Rekursfrist oder den 

rechtskräftigen Abschluss des 

Rechtsmittelverfahrens ab

Art. 19/3 KRVO

Reichen Einsprache ein 

gegen die Einleitung des 

QP und / oder die 

Abgrenzung des QP-

Perimeters

Art. 16/2 KRVO

Nimmt die formelle Prüfung des 

QP-Entwurfes vor

Art. 17/2 KRVO

Behandelt allfällige Rekurse

Art. 19/3 KRVO

Legt die zu tragenden Anteile an 

den QP-Planungskosten aufgrund 

der tatsächlichen Kosten und dem 

QP-Verteilschlüssel fest

Art. 20/1 KRVO

Wiederholt die öffentliche 

Auflage, wenn das Quartier-

plangebiet auf Grund der 

Einsprachen geändert wird, 

oder gibt den direkt 

Betroffenenen Gelegenheit 

zur Einsprache innert 30 

Tagen

Art. 18/4 KRVO

Erlässt den Quartierplan 

und entscheidet über die 

eingegangenen Einspra-

chen, sofern der 

Gemeinderat dafür 

zuständig ist 

(Gemeindegesetz)

Art. 19/1 KRVO

Trägt den QP im Grundbuch ein

Art. 19/3 KRVO
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Erhalten Gelegenheit zur 

Mitwirkung 

Art. 17/1 KRVO

Reichen Einsprache 

gegen die Ausgestal-

tung des QP ein

Art. 18/3 KRVO

Gibt die Absicht zur Einleitung 

einer Quartierplanung (Zweck, 

Landumlegung, Grenzbereinigung) 

im amtlichen Publikationsorgan 

bekannt und orientiert die 

Betroffenen

Art. 16/1 KRVO

Legt den QP- Einleitungsplan 

während 30 Tagen auf Art. 16/1 

KRVO

Wiederholt die öffentliche 

Auflage, wenn das Quartier-

plangebiet auf Grund der 

Einsprachen geändert wird, 

oder gibt den direkt 

Betroffenenen Gelegenheit 

zur Einsprache innert 30 

Tagen

Art. 16/3 KRVO

Erlässt den Einleitungsbeschluss 

und eröffnet diesen den 

Beteiligten und allfälligen 

Einsprechern

Art. 16/4 KRVO

Bearbeitet den Quartierplan mit 

Hilfe von Fachberatern, 

entsprechend den gestellten 

Anforderungen und unter 

Berücksichtigung der öffentlichen 

Interessen

Art. 17/1 KRVO

Art. 17/2 KRVO

Orientiert die Betroffenen vor der 

Auflage des Quartierplans 

schriftlich

Art. 18/2 KRVO

Legt den QP-Entwurf während 30 

Tagen auf (Art. 18/1 KRVO) und 

gibt die Auflage im amtlichen 

Publikationsorgan bekannt (Art. 

18/2 KRVO)

Erlässt den Quartierplan und 

entscheidet über die 

eingegangenen Einsprachen

Art. 19/1 KRVO

Eröffnet den Erlass des QP den 

Beteiligten und den Einsprechern 

schriftlich

Art. 19/2 KRVO

Lässt den QP im Grundbuch 

anmerken

Art. 19/3 KRVO

Wartet die Rekursfrist oder den 

rechtskräftigen Abschluss des 

Rechtsmittelverfahrens ab

Art. 19/3 KRVO

Reichen Einsprache ein 

gegen die Einleitung des 

QP und / oder die 

Abgrenzung des QP-

Perimeters

Art. 16/2 KRVO

Nimmt die formelle Prüfung des 

QP-Entwurfes vor

Art. 17/2 KRVO

Teilt den geänderten 

Kostenverteiler erneut mit

Art. 20/4 KRVO

Behandelt allfällige Rekurse

Art. 19/3 KRVO

Legt die zu tragenden Anteile an 

den QP-Planungskosten aufgrund 

der tatsächlichen Kosten und dem 

QP-Verteilschlüssel fest

Art. 20/1 KRVO

Passt den Kostenverteiler 

allenfalls an

Art. 20/4 KRVO 

Wiederholt die öffentliche 

Auflage, wenn das Quartier-

plangebiet auf Grund der 

Einsprachen geändert wird, 

oder gibt den direkt 

Betroffenenen Gelegenheit 

zur Einsprache innert 30 

Tagen

Art. 18/4 KRVO

Erlässt den Quartierplan 

und entscheidet über die 

eingegangenen Einspra-

chen, sofern der 

Gemeinderat dafür 

zuständig ist 

(Gemeindegesetz)

Art. 19/1 KRVO

Trägt den QP im Grundbuch ein

Art. 19/3 KRVO

Legt die zu tragenden Anteile an 

den QP-Erschliessungs- und 

Ausstattungskosten aufgrund der 

tatsächlichen Kosten und dem QP-

Verteilschlüssel fest

(Art. 20 KRVO) und teilt diesen den 

Beteiligten mit (Art. 20/3 KRVO)

Prüfen den Vorschlag für 

den Kostenteiler und 

reichen allenfalls innert 30 

Tagen Einsprache ein

Art. 20/4 KRVO

Teilt den Entscheid über den 

Kostenverteiler mit

Art. 20/5 KRVO 


